
Hochschule Zittau/Görlitz  
Dezernat Studium und Internationales  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONEN FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIENBEWERBER 
 
 
Damit Sie nach Ihrer Ankunft in Zittau nicht ratlos in der "neuen Welt" stehen, finden Sie in den 
folgenden Kapiteln einige Antworten auf die Frage: "Was nun?" 
 
Erstunterkunft 
 
Die Mehrheit der StudienbewerberInnen erreicht Zittau mit der Bahn. Viele werden keine 
direkte Kontaktadresse haben und als erstes eine Unterkunft suchen.  
Nachfolgend einige preisgünstige Angebote, wo Sie einige Nächte schlafen können, falls es 
dort noch freie Plätze gibt. 
 

1. Studentenwerk Dresden 
Geschäftsbereich Zittau/Görlitz                                                                             
Bereich Wohnheime                                                                                   
Hochwaldstr. 12, 02763 Zittau 
Ansprechpartner: Ralph Böhm  
E-Mail: ralph.boehm@studentenwerk-dresden.de 
Tel.: (0 35 83) 688 158 
 
Sprechzeiten:  
Dienstag und Mittwoch 
09:00 bis 12:30 Uhr   

                        13:30 bis 15:00 Uhr 
                        Donnerstag 
                        13:00 bis 15:00 Uhr 
 

Preis: 1. Nacht 28,00 €/ 2. – 4. Nacht 17,00 €/ ab 5. Nacht ca. 15,00€  
 Die festgelegten Preise beinhalten Bettzeug/ Bettwäsche, Handtuch und   
 Endreinigung.  

 
2. Zimmervermittlung über Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge 

Markt 9, 02763 Zittau  
Tel.: (0 35 83) 549940 

 
Pflichtkontakte 
 
Nach Ihrer Ankunft in Zittau müssen mehrere Formalitäten erledigt werden. BewerberInnen 
am Studienkolleg können einige dieser Formalitäten erst nach Bekanntgabe der Ergebnisse 
des Einstufungstestes erledigen, wenn Sie einen Studienplatz im Studienkolleg erhalten 
haben. 

 

mailto:ralph.boehm@studentenwerk-dresden.de
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1. Krankenversicherung für ausländische Studierende 
 
In der Bundesrepublik Deutschland besteht eine Krankenversicherungspflicht für 
Studierende. 
 
Die Einschreibung an der Hochschule ist nur mit der Krankenversicherungsbescheinigung 
möglich.  
 
Studierende aus den EU-Staaten legen zur Immatrikulation einen Berechtigungsschein  
EU 109 oder die EU-Krankenversicherungskarte vor. Den Berechtigungsschein erhalten Sie 
bei einer gesetzlichen Krankenversicherung in Ihrem Heimatland. Wenn Sie sich in 
Deutschland versichern möchten, beachten Sie bitte die weiteren Angaben. 
 
Studierende aus Nicht-EU-Staaten müssen sich in Deutschland versichern. 
 
Der Mitgliedsbeitrag bei den gesetzlichen Krankenkassen beträgt z.Zt. ca. 120,00 € pro Monat. 
Dieser StudentInnentarif wird aber -bis auf wenige Ausnahmen- nur Studierenden bis zum 30. 
Lebensjahr gewährt. Danach endet die Krankenversicherungspflicht.  
Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich privat weiter zu versichern.  
 
Studienkollegiaten können sich privat versichern.  
 
 
BARMER  
Neustadt 47 
02763 Zittau  
Telefon: (0800) 333 10 10  
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag, Dienstag  
09:00 – 17:00 Uhr  
Mittwoch 
09:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag  
09:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  
09:00 – 13:00 Uhr  

AOK Geschäftsstelle Zittau  
Hochwaldstr. 4 
02763 Zittau 
Telefon: (0800) 105 90 00  
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
09:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag 
09:00 – 14:00 Uhr 
 

 
 
2. Private Haftpflichtversicherung 
 
Wir empfehlen Ihnen auch nachdrücklich, eine Privathaftpflichtversicherung (PHV) 
abzuschließen. Eine PHV reguliert für Sie berechtigte Schadenersatzansprüche anderer 
gegen Sie oder weist unberechtigte Schadenersatzansprüche zurück. 
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3. Anmeldung bei Behörden 
 
Alle ausländischen Studierende müssen sich bei folgenden Ämtern anmelden: 
 
3.1 Referat Pass- und Meldewesen 
 
Hier muss jede/r Einwohner/in der Stadt Zittau den Wohnsitz anmelden. Dafür benötigen Sie 
das Formular "Anmeldung bei der Meldebehörde", welches Sie im Referat Pass- und 
Meldewesen erhalten. 
 
Adresse:   Stadtverwaltung Zittau, -Referat Pass- und Meldewesen- 
  Franz-Könitzer-Straße 7, 02763 Zittau, Zimmer 214 
  Telefon: (0 35 83) 752-450; 752-447; 752-448 oder 752-449 
 
Öffnungszeiten: Montag:  9:00 – 12:00 Uhr 
  Dienstag:   9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
  Mittwoch:  9:00 – 12:00 Uhr 
  Donnerstag  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr 
  Freitag:  9:00 – 12:00 Uhr 
 
  Nachzuweisen sind: 1.  Wohnungsgeberbestätigung  
    2.  Passport 
    3.  ggf. Mietvertrag 
    
3.2 Ausländerbehörde 
 
Bei der Ausländerbehörde wird die Aufenthaltsbewilligung erteilt bzw. verlängert. Aufgrund 
des hohen Bearbeitungsaufwandes empfehlen wir Ihnen im Vorfeld einen Termin mit 
der Ausländerbehörde zu vereinbaren. 
EU-Bürger sind von der Visumspflicht befreit. Sie benötigen für die Einreise ein gültiges 
Ausweis- oder Passdokument. Nach der Einreise (Semesterbeginn) sind Sie verpflichtet 
innerhalb eines Monats eine Aufenthaltsanzeige bei der zuständigen Ausländerbehörde zu 
erstatten. 
  Adresse: Landratsamt Görlitz, Außenstelle Zittau 
   Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau 
   Telefon: (0 35 81) 663-5180 

Öffnungszeiten:  Montag:  geschlossen 
 Dienstag:  8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
 Mittwoch: geschlossen 
 Donnerstag: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr 
 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 

für die Aufenthaltsbewilligung   Aufenthaltsanzeige EU-Bürger 

1. Passport     1. Ausweis oder Passport 
2. Ein biometrisches Passfoto   2. Zulassungsbescheid oder 
3. Visumgebühr         Vorzulassung 
4. Nachweis der finanziellen Absicherung   3. Platzzusage des Studien- 
    während des Studiums       kollegs  
5. Mietvertrag 
6. Nachweis der Anmeldung vom Pass- u. Meldewesen 
7. Nachweis einer gültigen Krankenversicherung 
8. Zulassungsbescheid 
9. Die Immatrikulationsbescheinigung ist nachzureichen. 
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4. Einrichten eines Girokontos 
 
Die Einrichtung eines Girokontos ist notwendig, um die Wohnheimmiete und Kranken-
versicherung bargeldlos zu bezahlen. Außerdem um Zahlungen, Überweisungen aus dem 
Ausland zu erledigen. Bei folgenden Einrichtungen ist das möglich: 
 
 
Deutsche Bank  
Investment & FinanzCenter 
Kreisfiliale Zittau 
Neustadt 47 
02763 Zittau 
Tel.: 03583/7510 
 
 

Öffnungszeiten:        
 

Montag  
Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag  
Freitag  

9:30 – 13:00/14:00 – 18:00 Uhr 
9:30 – 13:00/14:00 – 18:00 Uhr 
geschlossen 
9:30 – 13:00/14:00 – 18:00 Uhr 
9:30 – 13:00 Uhr 
 

Volksbank Löbau-Zittau 
eG 
Markt 3 
02763 Zittau 
Tel.: 03583/758152 
 
 

Öffnungszeiten: Montag  
Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag  
Freitag 

8:00 – 12:00/14:00 – 16:00 Uhr 
8:00 – 12:00/14:00 – 18:00 Uhr 
8:00 – 12:00 Uhr 
8:00 – 12:00/14:00 – 18:00Uhr  
8:00 – 12:00 Uhr 
 

Sparkasse Oberlausitz/ 
Niederschlesien 
Frauenstraße 21 
02763 Zittau 
Tel.: 03583/6030 

Öffnungszeiten: Montag  
Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag  
Freitag 

9:00 – 13:00 Uhr 
9:00 – 13:00/14:00 - 18:00 Uhr 
9:00 – 13:00 Uhr 
9:00 – 13:00/14:00 - 18:00 Uhr 
9:00 – 13:00 Uhr 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beachtung: 
Unter Umständen kann es erforderlich sein, dass Sie einen persönlichen Termin bei den 
einzelnen Einrichtungen vorab buchen müssen. 



Wichtige Information!!!  
(nicht für EU-Bürger) 

 

Für die Beantragung des Visums für Studienzwecke muss unter anderem bei der deutschen 

Botschaft/Konsulat ein Finanzierungsnachweis eingereicht werden. Aus diesem Nachweis soll 

eindeutig hervorgehen, dass Sie für mindestens ein Jahr über ausreichende Mittel verfügen. Zur Zeit 

wird hier ein Betrag für den monatlichen Bedarf in Höhe von 934 Euro veranschlagt. Ein 

Finanzierungsnachweis kann zum Beispiel sein: 

 

- Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern bzw. eine Verpflichtung einer 

dritten Person* (sofern in der Landessprache erstellt, bitte eine offizielle deutsche Übersetzung 

beifügen) 

 

- Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto bei einer Bank in Deutschland 

 

- Hinterlegung einer Bankbürgschaft bei einer Bank in der BR Deutschland 

 

Der Finanzierungsnachweis muss dann in Deutschland bei jeder Visaverlängerung aktualisiert werden. 

Wichtig dabei ist, dass die „Laufzeit“ der finanziellen Absicherung immer ein Jahr ausmachen muss. 

 

* Die dritte Person muss das Einkommen in der BR Deutschland beziehen. 
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Hochwaldstraße 12        Mensa, Hochschulbibliothek, Studentenwerk Zittau (BAföG-Stelle, Wohnheimverwaltung)       

Schliebenstraße 27-29        Wohnheime D, E, F

Lutherplatz 4  

Wohnheim  G

Lindenstraße 18 und 30 

Mosbacher Weg 1-3

Wohnheim

Haus Z I  Theodor-Körner-Allee 16 Lehr- und Verwaltungsgebäude, Sitz der Hochschulleitung und Hochschulverwaltung, Sitz der Fakultät »Elektrotechnik und Informatik«

Haus Z II  Schliebenstraße 21 

Haus Z IV  Theodor-Körner-Allee 8 

Haus Z V  Hochwaldstraße 2a  Hochspannungshalle, Hochschulrechenzentrum

Haus Z VI  Külzufer 2 

Haus Z VII  Schwenninger Weg 1 

Haus Z IX  Fr.-Schneider-Straße 26 Institutsgebäude IOT und ITN

Haus Z VII c,d,e  Lausitzer Weg 2 Laborhallen, Fitnesshalle (Hochschulsport)
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Übersichtsskizze der Hochschulgebäude, Standort Zittau

Lehrgebäude, Sitz der Fakultät »Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen«

Lehrgebäude, Sitz der Fakultät »Natur- und Umweltwissenschaften«

Lehrgebäude, Sitz der Fakultät »Maschinenwesen«, Studienkolleg, Hochschulsprachenzentrum, Energietechnisches Kabinett (ETK) 

»Peter-Dierich-Haus«, Lehr- und Veranstaltungsgebäude

Haus Z IV a,b,c  4 Laborgebäude der Fakultäten »Elektrotechnik und Informatik«, »Maschinenwesen« sowie »Natur- und Umweltwissenschaften«, Institutsgebäude IPM

Haus Z VII a,b  Pistoiaer Weg Laborhallen, Sporthalle (Hochschulsport)8
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Hochwaldstraße 14 LaNDER³-Halle (ein interdisziplinäres Forschungstechnikum)Haus Z XV  15

Markt 23 Internationales Hochschulinstitut (IHI) (eine Zentrale Wiss. Einrichtung der TU Dresden)IHI Zittau
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Z XI, Zittau, Lausitzer Weg 3       Labor ''KAMORE''  (F-M)
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